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Das Anliegen selbstverwalteter Betriebe, eine Betriebsstruktur aufzubauen, die dem 
unmittelbaren Demokratieprinzip und der absoluten Gleichheit untereinander ver­
pflichtet ist, ist auch mehr .als 10 Jahre nach Gründung der ersten Kollektive noch 

weit von seiner endgültigen Realisierung entferne. Vor dem Hintcrgrund der zur 

Verfügung stehenden Rechtsnormen im Gesellschafts- und Arbeitsrecht kann der 
Anspruch der Selbstverwlltungswinschaft aJlerdings auch gar nicht reclmverhind­
lieh durchgesetzt werden, 
Diese Erkenntnis bnn im Grunde nichr überraschen . Das anrikapiralisrische Modell 

der Selbstverwaltung wird im Fundament eines ökonomischen Systems z.errieben, 

dem demokratische und selbstbestimmte Arbeitsformen fremd sind. Das geltende 

Rechr als adäquate Organisalionsform der bürgerlichen Ökonomie macht den Bock 
zum Gärtner, räumte es einer posrkapitalisrischen Produktionsweise die gleichen 
Entfaltungsmöglichkeiten ein. 
Ziel der Selbstverwaher isr gerade, aus der überkommenen Produktion auszusreigen 
und neue Arbeitsformen und -inhalte zu schaffen, ~ in denen Ziele der Selbsrver­
wirklichung und des sinnvollen Engagements real isierr werden«'. Mit ihrer innerbe­

trieblichen Struktur, der Abkehr vom Prinzip der unendlichen Profirmaximierung 
und der angestrebtcn Kapitalncutralisierung' wenden sich die selbsrverwaltecen 
Betriebe bewußt von der herkömmlichen Ökonomie ab . 
Die Ausstattung aller Mitarbeiter eines Betriebes mit gleichen Rechten und Pflichten 
(unter Abkopplung der Entscheidungsbdugnissc vom Eigentum des Einzelnen an 
den Produktionsmiueln) stellt sowohl unrernehmensverfassungsrechtlich l als auch 
betriebswirtschaftlich ~ die einschneidendsre Differenz zwischen der Selbsrverwal­
tungswirtschaft und der bürgerlich-kapitalistischen Produktion dar. Enrscheidun­
gen aus allen Bereichen - sei es der klassische Inhalt der Arbeitsverhältnisse, die 
Arbcitsaufreilung, Umfang der Produktion oder Investition - werden nach dem 

Demokratieprinzip gefälh. Sc\bstverwaltete Betriebe kennen keine Hierarchie. Vor­
zugsrechte derjenigen, die mehr Kapiral in das Projekt eingebrachr haben als andere, 

, Vondcr.ch. G. Dic neuCn SdbSl' ndigen. In : MillAB ,ISo, S. '14. 
z Zur KlPIl,lnculr:>liS\frung vJ;l . ,u5führli,h : Neul ing, M., Rcch.<formen fü, altcrn,"vc Bt..nt bc, Diss. 

Bremen '9&j, $. !6/.; über:>,bc"" , In : Auf fremden Pfaden. Bcrlin '98S. 
J Kr:1 f., A.lKon:<en, H .. Dir Arbcuersdbs,,·erwahung Im Spannungsfcld VOn Gesdlsch,fu- und Arb,' IIS­

recht, Kolnl.BtriinlBonn/Munchen '978, S. VII. 
4 Neuling, M., 1.3.0., S., S. 
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sind unbekanm. Die einzige legitimation, die zur Mitemscheidung verlangt wird, 
ist die ahive Mirarbeit im Kollektiv. Die Konsequenz einer solchen Identität 
zwischen Entscheidungsträgern und Emscheidungsvollstreckern ist die Aulllebung 
des klassischen Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit. 
Das Kapital des Selbstverwalters ist seine Arbeit in und mit dem Kollektiv. Er 
erbringt seine Leistung in einem Unternehmen, das von ihm gleichberechtigt 
mitgeleitet wird, seinen individuellen Dispositionsrechten als ~Mitejgentümer« aber 
vollkommen entzogen werden soll. Die Qualifizierung der Arbeitsleistung in 
selbstverwalreten Betrieben als selbständige Umernehmertätjgkeit widerspricht der 
Intention und dem Selbstverständnis der Kollektive ebenso wie die Zuordnung zur 
abhängigen Lohnarbeit. Beide Klassifizierungen der Arbeitsleistungen beinhalten 
zwingend die Existenz eines Übcr-/Unterordnungsverhälmisses. Auf der einen Seite 
setzen sie einen weisungsunabhängigen Selbständigen voraus, der in seinem Agieren 
niemandem Rechenschaft schuldet, auf der anderen Seile den Arbeitnehmer als 
ausführendes Organ, der die Direktiven des Arbeitgebers in praktische Arbeit 
umzuselun hat. 
Solche Prämissen müssen mit einer Struktur kollidieren, die auf Glcichrangigkeit 
aufbaut. Jeder Mitarbeiter eines Kollektivs tritt im Innenverhalrnis wie ein Gesell­
schafter-Arbeitnehmer auf, auch wenn er formal ohne diesen Status auskommen 
muß. Betriebe, die keinen Chef kennen, kennen auch keine Delegation von Kompe­
tenzen von umen nach oben. Die klassischen Elemente des Direktionsrechts des 
Arbeitgebers, die Fcstlegung von Zeit, Dauer, Ort und Art der geschuldeten 
Arbeitsleistung, werden im selbstverwalteten Betrieb von allen Mitarbeitern ge­
meinschaftlich und für den einzelnen verbindlich festgelegt. Das Kollektiv übt in 
einem demokratischen Willensbildungspro"zeß das Direktionsrecht im selbstverwal­
teten Betrieb aus, während der einz:e1ne KoJlekTivist Adressat eben jener Arbeitsan­

weisungen ist, die er selbst mitgestaltet hat. Insofern geht der traditionelle Gegen­
satz zwischen Unternehmer und Belegschaft in einem selbslverwalteten Betrieb 
millen durch den einzelnen Kollcktivisten. Die damit statuiene Identität zwischen 
Eigentümern und Produzenten will, kann und muß deshalb auf eine hierarchische 
Aufgliederung verzichTen. 
Das bürgerliche Recht aber, auf hierarchischen Strukturen basierend, an dessen 
Spitze der Eigenrumstitel thront, har damit für selbstverwaltete Betriebe keine 
:ldaquate Definition. So verwunden es auch nicht, wenn die fakrischen Verhältnisse 
der Kollektive auf der rechtlichen Ebene nicht wiederzufinden sind. Der schon von 
Höland I konstatierten FormlosigkeiT der Selbstverwalmngswirtschaft ist bereits die 
Diskrepanz zwischen Realität und Recht immanent. Der Verzicht auf Formen heißt 
eben nicht, daß es keine Formen gibt, sondern lediglich, daß sie nicht angewendet 
werden. Die Divergenz des inneren und iiußcren Erscheinungsbildes der selbstver­
walreten Betriebe äußert sich faktisch überall dort, wo die Sclbstverwahungswirt­
schaft mit außenstehenden Driuen konfrontiert wird. 
So wird im Tnnenverhältnis der Kollektive kein Wert auf den Status des Einzelnen 
gelegt, gleichzeitig nach außen aber ein Großteil der Mitarbeiter in der typischen 
Arbeitnehmer-Versicherung gegen die klassischen Risiken eines abhängig Beschäf­
rigten gesichen. Weitere Beispiele sind anhand der empirischen Dalen ohne weiteres 
abwIesen. Sie zeichnen exakt das Bild einer informellen oder formlosen Selbstver­
waltung (Kapitel !), die nur durch Einbußen am Idealkonzept in ein rechtliches 
Konstrukt transportiert werden kann. Die Praxis der Selbslverwalrungswirtschaft 

f H61.nd, A., Eine Bewegung ;UChl Jhf< Form. In' KJ 1985, s. 1 L 
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ist deshalb durch Regelungslücken geprägt, die sich insbesondere im System der 

Arbeitsbeziehungen ausdrücken. 
So kann zwar die Verpflichtung zur Arbeitsleistung prinzipiell im gesellschafts­

rechtlichen Bereich angesiedelt werden. ist aber unter den Bedingungen und Bedürf­

nissen des unmittelbaren Demokratieprinzips nicht von Eingriffen des Arbeitsrechts 

freizuhalten. Die Konzeption selbstverwalteter A rbeitsbcziehungen stößt auf erheb­

liche Widerstände im Arbeitsrechc. Der Arbeitnehmerbegriff, mit seiner Zuwei­

sungsfunktion in die Kernbereiche selbständiger Arheit - VOll der Regclungsmaterie 

des Arbeitsrechts weitgehend befreit - oder abhängiger Arbeit, ordnet für die 

Selbstverwaltungswircschaft die Geltung arbeitsrechtlicher Vorschriften vielfältig an 

und StÖrt damit die demokratische Selbstregulierung (Kapitel 2). 
Sowohl im individual- als auch im kollektivrcchdichen Bereich hebeln arbeitsrecht­

liche Regelungen die Grundprinzipien der Selbstverwaltungswirtschaft 2U$ und 
lassen damit das gesamte Modell am bürgerlichen Recht scheitern (Kapitel 3). 

Vom deneitigen Gesellschaftssystem wird bum zu erwarten sein, daß es bereit ist. 

diese Hindernisse gänzlich auszuräumen. Die Existenz sclbstverwalteter Betriebe im 

Spannungs feld zwischen selbständiger und abhängiger Arbeit ließe sich aber Qurch 

einige exemplarische, systernimmanente Gesetzesreformen erleichtern (Kapitel 4) . 

I. PraxIS selbslverwalteler Betnebe 

I , Mit Hilfe regionaler Publikationen und in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 

Bremen-NordniederS:lchsen c. V. sowie der Bremer Arbeitsgemeinschaft Betriebe in 

Selbstverwaltung wurde von den Verfassern J 985 versucht, allc in Bremen ansässi­

gen Projekte aufz.ulisten. in denen eine selbstverwaltete Erwerbscärigkeit vermutet 

werden konnte. Die so erfaßten 61 Betriebe erhielten einen Sl:lndardisierten Frage­

bogen . Die Erhebung wurde in Form von Tnterviews durchgeführt. 

fn die Auswertung flossen letztendlich nur die Daten von 33 Betrieben ein (das sind 

ca . 55%), was in einzelnen Ergebnissen zu relativ großen Schwankungen bei den 

ermittelten Prozentangaben führte . 

Obwohl die Untersuchung keinen Anspruch auf Repräsentativiur erheben kann 
und will, wird sie doch von anderen Untersuchungen in ihren Resultaten bestätigt 

und bietet somit durchaus verwertbare Angaben über die Beziehungen innerhalb 

von selbstverwa1ceten Betriehen. 

2. In den B untersuchten Projekten finden 295 Personen Arbeit, was einer durch­

schnirtlichen Betriebssrärke von neun Personen entspricht. Ähnliche Werte wurden 

bereits in anderen Regionen ermittelt6
. 

Eine Aufschlüsselung der Betriebe nach ihren rechelichen Organisationsformen 

ergab überraschend, daß die klassische Form der Arbeiterselbstverwahung - die 
Genossenschaft - in keinem der Betnebe Anklang gefunden hatte, obwohl die 

Realisierung der Selbsrverwaltung an oberster Stelle der Motive für die Rechtsform­

wahl stand. Der Grund dafür dürfre in der mangelnden Eignung des Genossen­

schaftsgesetzes für die Ziele der Selbstverwalrungswinsch~ft und in der äußerst 
restriktiven Zulassungspolitik der Prü{verbände liegen7. 

6 Huber, J., Wer ,oll d:>.> .1l ~s ändern? B, .. li" '984, S. '9; J<reulz, H., " .1., Eine Ahc rn,,,"vc :tu. 

Indus(rteg<!sdlseh~h?, N ilrnberg 1985. S. 86; Bcywl. W .• ,~ .1, Ahem,"vc Beln.be ,n NRW, Dussel· 
dorf ,,84. s. h. 

7 So auch Neuling. M., a. o. 0., S. 110 und zulelZ' Hobnd, A., Red .. lidl< Probleme .lternluve" Arbeltcn< 
und Wirtschafocns, ,n : ZRP 1987, S6, 88 f. 

Z61 
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Rechl5formen se/bslverwalteleY BetrIebe zn Bremen 

Rechts(orm GbR GmbH e. V. 

Anahl der Betriebe 10 10 

Einzel­
unternehmen 

4 

oHG 

Die Spitz.enposition der GbR und der GmbH in den vorgefundenen Organisations­

formen selbstverwaheter Berriebe best:iligt die Rechtsfonnanalyse von Neuling, der 
beide Rechtsformen als dem Selbslverwaltungsinteresse gemäße Gesellschaftsfor­

men bezeichnet hats. 
Stellt man die Daten für die Gesamtzahl der Mitarbeiter in den Betrieben in Relation 

zu den Angaben, die hinsichdich der Vereinsmitgliedschaft bzw. des Gescllsehafter­

statuS von den Betrieben gemacht wurden, so ergibt sieh eine nicht unerhebliche 

Zahl von Mitarbeitern. deren Verhältnis :t.u dem Betrieb. in dem sie arbeiten, nicht 

ohne weiteres zu definieren ist. 

Verhiiftms von VeremsmugliedemlGeselfschaftern zu Mitarbeuern 

RechLSfonn 

GbR 
GmbH 
e. V. 
Einzclunternehmen 
oHG 

Anzahl der Vereinsmlt­
gl icdcr/Gcsdlsch~llcr 

Anzahl der Erwerb~tätigen 

37 
Il4;H~~ 

117':'" 

It 
6 

" Von diesen 7) real existierenden GmbH-Gesellschaftern arbeiteten zum Zeilpunk, der 
Erhebung nur noch 33 lkliv im Betrieb. 

~ " In der Zahl von 1'7 Enverb51ärigen sind ediche MitJrbcilcr crfaßt, die mcht Milglied des 
VerCIns sind . Exakt qU~nLifi~ieren läßt sich ihr Anteil Jedoch nichl. 

.:";" Aus unseren Unprungsdatcll von 134 Erwerbstätigen haben wir zehn Personen herausge­
rechnet, die nicht Ifl Br~men tätig waren (GmbH -ZweIgstellen in Hamburg und Berlin). 

Selbst wenn die Zahl der Erwerbstätigen. die nicht Vereinsmitglied sind, mit nur 60 
Personen angenommen wird - eine Schän:ung, die sicherlich nieht zu hoch veran­

schlage ist -, so ergibt sich eine Quote von über 58% der Arbeitsbeziehungen, die zu 

ihrer näheren Bestimmung gcn~l.Ucr untersucht werden müßten . 

Naheliegend ist die Vermutung, daß es sich bei diesen »ungeklärten « Arbeitsbezie­

hungen um Arbeits- oder abhängige Beschäftigungsverhältnisse handelt . Aus den 
Daten ergeben sich jedenfalls etliche Indizien, die diese Annahme beStätigen. 

So gaben 54,5% der Berriebe an, daß mit den Mitarbeitern Arbeitsverträge geschlos­

sen würden, die i. d. R. den Arbeitsbereich, die Arbeitszeit, das Entgelt und Ur­

Jaubsansprüche modifizieren. Darüberhinaus führen über 63 % der Kollektive für 

ihre Mitarbeirer Krankenversicherungsbeiträge nach der Lohnstcuenabelle an die 

zuständige Krankenkasse ab, und in mehr als drei Viertel aller Betriebe wird vom 
Arbeitsentgelt Lohnsteuer einbehalten. 

Ein weiterer Anh:altspunkr ist in dem Verhalten der selbstverwalteten Betriebe 

gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung zu sehen . Die Mitgliedschaftsquote 
in der Arbeitnehmer-Versicherung läßt Rückschlüsse auf die Selbsfeinsehärwng der 

Kollektivisten ~u. 

8 Neuling, M., ~. a. 0., S. '07 r. 
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Grad der sOZIalen Sicherung der Mitarbeiter zn selbseverwalteten Betrieben 

VersichenenSl3IUS Kra.nkenvcrs. Arbelcsloscnvers. Rentenvers . Unfallvers. 
roca! %* lotal O/Ol~ LOul % )(- (Olal a;olr 

pflichrverslchene als 
Arbeimehmcr "2 48.9 "7 p,1 \17 51. 1 116 15,0 
Freiwillige Mitglieder 6 ~,6 ° 0,0 ° 0,0 ° 0,0 

Priv.llc Vers . ~l 9,6 ° 0,0 3 '.3 ' ) 1,7 
sonStiges 6, 26,6 4 l 18" 58 21,J 39 L7.0 

Summe 20' 87,8 159 69.4 '7& 77,7 '78 77,7 

,. bnogcn auf 119 Mitarbeiter, da nicht für alle Kollcktivisten Angaben vorliegen 

Oie durchschninliche Versiche.rrenquote in der gesetzlichen Sozialversicherung von 
51,5% muß als Komprorniß zwischen der tiefgreifenden Abneigung gegen das 
staacliche Zwangsversichenmgssystem9 und dem insgesamt rechr großen lnteresse 
an der Sicherung - insbesondere der »aktuellen- Risiken, wie z . B. Krankheit -
verstanden werden. Daß dieser Kompromiß überwiegend in der typischen Arbeit­
nehmer-Versicherung gefunden wird, rechtfertigt es. anzunehmen, daß diese Mitar­
beiter als Beschäftigte i. S. des Sozialgesetzbuches einzustufen sind. 
Bei einer derartigen Quote von .. Arbeitnehmern« drängt sich die Frage auf. wie es 
um die Egalität der Mitarbeiter untereinander bestellt iSL Dazu erscheine es sinnvoll, 
die Enrscheidungskompercnz in Relation zur finanziellen Beteiligung 7..U setzen, um 
eventuelle Rückschlüsse auf die Legitimation ,iehcn zu können. 

Verhiiltms von Anteilseignem zu Enlschetdungsträgem 

Entscheidungskompetenz 

aJle, unabhängig vom Status 

nur Gesellschafter 

.. nderes Gremium unabhängig 
vom SI~ruS 

(inlnzieJlc Beteiligung 

alle, unabh~ng'g vom Status einige, un~bhängig vom Status 

11 4 

I " 

* Hier halten die Mitarbeiter über eine GbR 50% der Stimmen. 
Von einem Betrieb liegen keine Angaben vor. 

Das Schaubild scheint auf dem ersten Blick eine klassische Konstellation zu bestäti­
gen. In 78,8% der Betriebe liegen Kapitalbeteiligung und Emscheidungskompecenz 
zusammen. Interessant ist jedoch, daß beide Kriterien unabhängig vom Status des 
Einzelnen sind. Außerdem ist der Kapitalanteil nicht bei allen Mitgliedern des 
Kollektivs gleich groß. und trotzdem wird nach dem Prinzip »ein Mensch eine 
Stimme« abgestimmt. Damit wird deutlich. daß dem finanziellen Engagement des 
Einz.elnen niche die entscheidende Bedeutung zukommt. sondern offensichtlich in 
crsrer Linie die akrive Mitarbeit zaJtlt. 

Diese Priorität wird in den verbleibenden Betrieben noch entschiedener hervorge­
hoben. indem hier auf einen individuellen Kapi~lanteil gänzlich verzichtet wird. 
3. Zwischen der räglichen Praxis der Selbseverwaltung und ihren Erscheinungsfor-

9 D.crb~rg, H ., KolI.kt!Vbctrl<be und so""lc AbStchcrung, m: W~nddsbb" No~cmbe( ,,81. S. I r. Den 
gleIchen Vorbch •. lt erwähnen auch Helberger, C .. Cl .1 .. Niclllkonvenuonellc Formen der En\'erbSl~lIg' 
kelt als Problem des sozIoJen Sichcrung"ys,ems. M.nusknpt Berlin '985, S. 9; s. auch '" Fin'n'larch,,' , 
Neue Folge '985, 27'1. 

z6J 
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men auf der rechtlichen Seite besteht eine, mitunter krasse, Diskrepanz. Wichtige 

Bereiche der Selbstverwaltung haben in der Form, in der sie praktiziert werden, nie 

eine schrifdiche Fixierung erfahren. Vieles, was in anderen Bereichen des täglichen 

Lebens durch geziehe vertragliche Absprachen verbindlich geregelt ist, gilt in der 

Selbseverwaltungswirtschafr formlos, dureh einen unausgesprochenen Konsens, als 

vereinbart. Diese - einen Juristen fassungslos machende - Praxis resultiere nicht nur 
aus dem grundsätzlichen Vercrauen untereinander, sondern auch schon die mit einer 
adäquaten rcchrlichen Regelung verbundenen Kosten hindern die Kollektive häufig, 

eine formale rechtliche Regelung zu HcHen. 

Als beispielhaft für den allgemeinen Konsens einerseits und den Regelungsverzichl 

aus Kostengründen andererseits stellt sich die Statllsfrage der Mitarbeiter dar. In 

81,8% der Betriebe war die kollektive Entscheidungspraxis nicht schriftlich abgesi­
chert. In nahezu der gleichen Anzahl der Betriebe unterscheiden sich die Anteilseig­

ner lediglich in ihrem offiziellen Status voneinander, Eine reclnliche Garantie für die 
Mitarbeiter ohne Gesellschafterstatus, an allen Fragen der Geschäftsführung und 

Untcmehmenspolltik gleichberechtigt mitzuwirken, besteht nicht. Trotzdem ist für 
alle Beteiligten selbstverständlich, daß nur das Kollektiv als Ganzes der Entschei­

dungsrräger ist, Das gleiche gilt hinsichtlich der Investitionen der Einzelnen im 
Betrieb. Das faktische Eigentümermodell der meisten Kollektive ist auf der vertrag­

lichen Ebene nicht wiederzufinden. Die Vernachlässigung dieser Seite ist - insbe­

sondere im Bereich der GmbH - auf die relativ hohen Kosten zurückzuführen, die 

jede Veränderung des Gesellschaftsvertrages nach sich zieht. Jeder personelle Wech­

sel im Kollektiv müßte in notarieller Form niedergelegt werden (§§ 2,3 GmbHG), 
was gerade bei jüngeren Betrieben mit entsprechender personeller Fluktuation 

untragbare finanzielle Belastungen mit Sich brächte. 

11. Bedingungen und Qualifizlemng von ArbeltsleHrungen Ln selbstverwafteten 
Betrieben 

Neben der gesellschaftsrechtlichen Einbindung aller Kollektivisten, die in erster 

Linie in der GmbH Probleme aufwirft, ist für die Eigcntümer-/Produzenten­

Identität zu untersuchen, nach welchen Regelungsmechanismen die Arbeirsbezie­

hungen dcr Kollektivisten abgewickelt werden können und wie sie auf das Modell 

der Selbstverwaltung einwirken . Die gesellschafrsrechdiche Konstituierung einer 
aktiven Mitarbeitspflicht bereitet dabei wenig Schwierigkeiten. Die rechdiche Be­

wertung der Arbeitserbringung kann in den verschiedenen Rechtsforrnmodellen nur 

in Ausnahmefällen außerhalb des Arbeitsrechts untergebracht werden. 

I. DtenstlelStungsverpJlichtl1ngen In den gesellschaftsrechtlichen Modellen 

Nach § 705 BGB gehört zu den konstitutiven Merkmalen der GbR die Förder­

pflicht der Gesdlschafter'O, die durch § 706 BGB zentral konkretisiert wird. Kom­

men als Beiträge Leistungen aller Are, materieller oder Immaterieller, realer oder 

ideeller Natur, in Betracht, so fallen hierunter insbesondere Tätigkeitspflichten " im 

Rahmen der Gesellschaft. § 706 Abs. 38GB stellt ausdrücklich klar, daß der Beitrag 

'0 MunchKomm - Ulmer, 2. Aufl., § 705 RZ_llo; 'Iehe .ueh: Wiedem.nn, H .. G~sclls~h.ltsrcch( Dd.I, 
Münch en \980, S. 9. 

II B.llerstedl, K ., JuS '96), 2J )/'56 
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der Gesellschafter auch in der Leistung von Diensten bestehen kann und enthält 

damit einen allgemeinen Rechtsgedanken für das gesamte Gesellschaltsrechr". Für 

die oHG und KG ist der Leitgedanke des DiensdeisLUngsbeitrages in § 1°5 Abs.2 

HGB aufzufinden. nach dem § 706 Abs. 3 BGB entsprechend gilt. 
Die im GmbHG den Gesellschaftern luferlegten Hauptpflichten sind vorwiegend 

vermögensrcchdicher Art') . Dienstleisrungen der Gesellschafter können im Rahmen 

des § 3 Abs. 1 GmbHG als gesellschaftsrechtliche Nebenleistungspflichten verein­

bart werden '4 . Im Gegensatz zu den Personengesellschaften sind die Dienstleistun­
gen der GmbH-Geselischaher nicht als Einlagen einbringbar'l. 

Die Rechtsfonn des e. V. isr wegen ihrer Idealkonzeption. die einen wirtschaftlichen 

Geschäfrsbetrieb nur im Rahmen des sogenannten Nebenzweckprivilegs erlaubt'6, 

für gewerbliche Projekte ein schwer bespie!bares Klavier. Im sozio-kulturellen 

Sektor der Se!bsrverwaltungswiruchaft ist der Idealverein aufgrund seiner stcuerbe­

günstigten Komponente eine attraktive und häufig gewählte Reclmform. Das 

Postulat aktiver Mitarbeit der Vereinsmitglieder ist über § S8 Nr.2 BGB zu 

begründen. Die Vereinssar-Lungen sollen danach Bestimmungen enthalten, ob und in 

welcher Form von den Mitgliedern Beitdge zu leisten sind. Die Beitragspflicht kann 

neben der wohl am häufigsten vorkommenden Geldzahlung Sachleistungen, und die 
Leistung von Diensten beinhalten 17. 

Die Rechtsform der Genossenschaft ist auffällig selten in der Selbstverwaltungswin­

schah anl-ulreffen ,j
. Dabei ist die Genossenschaft aus ihrem historischen Anliegen 

heraus am ehesten mit dem ideellen Konzept der Selbstverwaltung zu vcrgleichen'9. 

Sie wird aus diesem Grund trOtz ihres raren Auftretcns in die Umersuchung 

einbezogen. 

Das Genossenschaftsgese[z kennt neben dem, nach §§ 6, 7 GenG zwingend no(­

wendigen Inhalt der Satzung die Möglichkeit, weitere Pflichten der Genossen zu 

statuieren. Solche Nebenleisrungspflichten können gern. § r6 GenG in der Erbrin­

gung von Dienstleistungen bestehen. Eine DiensdeistungspflidJ( der Genossen bnn 

nur durch ausdrücklichc Satzungsbestimmung begründet werden. die den inhaltli­

chen Rahmen der Diensdeisrungspflicht fesr1egt 'O
. Ist in der Crundungssatzung eine 

Diensdeistungspflicht nicht vorgesehen. kann sie im Wege der Sarzungsänderung 

nur mit einer qualifizierten Mehrhei[ von 9hO der abgegebenen Stimmen (§ 16 

Abs. 3 GenG) begründet werden. 

J1 BeUlh,en, v., ArbcHsrcchl und VeaonsfrcihCll - Ccd,nkm 2Um Verh:ihn" VOn Arbelesrech, und 
GeselischaIlsrochl -, 1Il: !f Jahre B"nd<5:>.rbe"'g~rlchl, Münchrn '979, S. J. 

'J Eder Im GmbH-Handbuch. I Rz. ~oo. 
\4 Baumb.~hlHu.ck, GmbHG 14. Aull .. ~ ) Rz. 4); H.chcnburg/Ulmcr, GmbHG 7. Aun., § > R7.. p; 

Scholz/Winlcr. GmbHG 6. Aun., § ) RZ. 30. 
'j lhumbach/Hueck § j RZ.14; H.lchcnburg/Ulmer § 5 R..z.42; Scboll/WinlCr § f Rz. /9; st.he .\uch: 

Sudholl, H ., DienstleIstungen al, Gc.cllsch.frer .. nlage, ,n: NJ W '964, I Q91. 
,6 h,erzu : Bötcl, A.lJanzcr-Bcrtzbach, G .• Wirtsch.fdiche r,"gkcIl (:Inge<r.gener ldrolvercmc, m: Zcn­

\rum (ur Europ~i"ht Rechrspoli,ik (Hg.). PrOJekl Sdbstv~rw.hung und Rech/. Rundbfld Juli '9&5, 
S.4!.; der wlrtsch,loliche Ver'ln gern. § H BGB <ch""en zum.'" :l!I der zUrUckhalrenden (ördernuvcn 
VerIC"1\\llgspn:.tu:, vSI. Neuling. M . R~ch(dormen für ~l«:rn-:tll\lt:' Belrtl.i'b.c. DISs .. BrC'men J?8~, S. I~", 

\ 7 Vgl. Oll , So. V~rcllle grunden und erfolgreICh fUhren, München /984, S. 76; Sauler. E./Scnweycr. G .• Dtr 
emgetragene Vcrem, '). Aun., München 1,86, Rz . 110. )47; ReIChen, 8.1Danntchr, F.lKühr, c.. 
H.ndbuch cl" VerCLos, und V«b""d<rccht" Ncuwlcd "'77 Rz. '79. 

,8 Si.he Holand, A., Rechtlich. Probllmc altern'lIven Arbeiten> und W,rt5d,.(lcns. In: ZRP \987,881.; zu 
den Ursachen: Flieger, B., Produkuvgenossensehaft<n, München '9Si, S. ! 59 f. 

'9 bng!Wcldmull~r. GenG, J r. Aun., § 7 Rz. p; Müller, K .. GcnG, Bielcldd 1,80, § 7 Rz. ". 
10 Müller. K., •. •. 0 ., § 7 Rz . JO m.w.N. 
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166 2. Die rechtliche Qualifiuemng der Arbewbeztehungen 

Mit der Feststellung, daß der Faktor Arbeit korporations rech dich verpflichtend für 
alle Kolleklivisten der Selbstverwaltl.lllg in den verschiedenen Rcchtsformen instal­
liert werden kann, ist noch nichts darüber ausgesagt, wie die Arbeit rechtlich zu 
qualifizieren ist: Steht sie unter der Herrschaft des Arbeitsrechts oder vollzieht sie 
sich nach den Spielregeln des Gesellschaftsrechrs? Die Fragesrellung erweist sich in 
der Macro-Aufnahmc als verzweigtes und mühsam zu begehendes Terrain. [St die 
Klassifii'.ierung der Mitarbeit innerhalb der gesellschaftsrechtlichen Literatur schon 
nicht immer eindeutig, so ergeben sich weitere Wenungsumerschiede und -pro­
bleme, wenn man das Arbeits- und Sozialrecht als Korrelat zum Gesellschaftsrecht 
in die Betrachtungen einbezieht. Ein systematischer Zugang eröffnet sich durch die 
separate Darstellung signifikanter Merkmale der sich berührenden Rechtsgebiete 
und einer anschließenden rechtsformspezifischen Analyse. 

a) DeurmmanuYI des Arbeusyerhts 

Gilt für die Regelung der Arbeitsverhältnisse und den Arbeitsvertrag der verfas­

sungsrechdiche Grundsatz der Venragsfreiheit<', so finder diese Freiheit nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeirsgerichts ihre Grenzen immer dort, wo 
die Parteien ein Beschähigungsvcrhähnis einrichten, das nach seiner tatsächlichen 
Ausgestaltung und nach objektiver Wertung als Arbeitsverhlltnis eingeordnet wer­
den muß". Für die Venragsqualifizierung kOmmt es nicht darauf an, wie die 
Paneien das Vertragsverhältnis nennen . Entscheidend ist der Geschäftsinhalt und 

nicht die gewünschte Rechtsfolge. » Was Geschäftsinhalt ist, kann sich aus den 
Vereinbarungen der Parteien und aus der tatsächlichen Durchführung des Vertrages 
ergeben. Widersprechen sich Vereinbarungen und praktische Durchführung, ist die 
letHere maßgebend' l .• 

Mit dem arbeitsreclulichen Rechtsformzwang entzieht sich der Vertragstypus des 
Arbeitsverhältnisses der Verfügbarkeit durch den Partei willen, wenn die prägenden 
Merkmale eines Arbeitsverhältnisses vorliegen " . Das alles dominierende Kenn:tei­

ehen für ein Arbelrsverhälrnis ist der ArbeitnehmerbegriH mit seinem Spezifikum 
der persönlichen Abhängigkeit, das in seiner Historie einer regelmäßigen Defini­
tionsrevision unter!;jg, die unvermindert anhält'!. 

Hat das RAG anfangs eine wirtSchaftliche und persönliche Abhängigkeit als be­
griffswesentlich für den Arbeitnehmer gehalten, verdichtete es die Begriffsbestim­
mung unter maßgeblicher Beteiligung von A. Hueck'6 7..usehends ausschl ießüch auf 

die persönliche Abhängigkeit". Die wirtschaftliche Abhängigkeit wurde fallengelas­
sen und auch vom BAG konsequent zur Seite geschoben'! . Das Bestimmungsele­
ment ist daml[ jedoch niche klarer oder eindeutiger geworden . Durch die beständi­

gen Veränderungen im Arbeits- und Wirtschaftsleben ist eher das Gegenteil einge­

tretcn'9. fnfolgedessen erfolgt die Suche und Bestimmung des Arbeitnehmers durch 

zr BVeriGE S, ' 7~ (p8); I,. '4' iJ47). 
2> Vgi ,1311 VIeler: HAG AP Nr. H, }6, 4' z u § 611 BGB Abh:.nglgk," . 
2J Leitsatz: BAG AP Nr . 41 zu § 6" Abhl"g'gkm. 
14 Manen<, K.-P., Arb. It.rechdi cher RechlSlonnzw~ng und gesell,clultsrechdichc Bcsehäf"gungsvtrh iilt­

nlSSC , 111 : RdA '979, H 8; Bcu,h1cn, v., •.•. 0 ., 5., I. 

lj VgL Ili erLI) LLJ sJ. nll llen fa~~t' JJ d . Ros,lI(cldel, U _. Ocr ',Jrl>c1t~,C'dltlldu: St;.tw.\. Je, freien MiIJrl."C:ltC'rS} 

Bahn ' 982, S. 58 f. m.w.N. 
16 Vgl. Anm. v. A. Hucck In : RAG ARS ' 5, j05. 

'l RAG ARS z. '45, 9. 51} : 1).68; ,\, j Oj . 
lS $0 schon BAG AP Nr. , /u § 611 BGB Abh:ing.gkcll. 
'9 Oie Icbh~fle Disku"lon Im Schrifllum, die "ch be. RO'''nfclder (Fn. 15l wlcd<-rlindet, legt hlcriur 

Zeu g"" ~b . 
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indizidle AnknüpfungspunkceJo . Indiziell für das Vorhaodensein einer personlichen 
Abhängigkeit ist die Weisungsgebundenheit, die sich vor allem in Bezug auf Ort, 

Zeit und Art der zu leistenden Arbeit und die Ordnung im Betrieb schlechthin 
beziehen kann J '. Da aber das Merkmal der Weisungsgebundenheit durchaus fehlen 

kann, wie etwa bei hochqualifizierten Arbeitnehmern, stellt das BAG ergänzend auf 
die Eingliederung im Betrieb ab, worunter das Angewiesensein auf Räume, Arbeits­

mittel, ständige Zusammenarbeit mit übrigen Mitarbeitern oder die Eingliederung in 
Berriebsabläufc zu verstehen ist)'. 

Persönliche Abhängigkeit ist also nicht gleichbedeutend mit der Weisungsgebun­
denheit ll . Eingliederung in die fremde Arbeilsorganisation und Weisungsgebunden­
heit sind Hand in Hand gehende Merkmale, die eine scharfe Trennung haufig nicht 

wlassen. Das BAG bekräftigt dies eindrucksvoll, indem es die Eingliederung 

ofonals durch die Weisungsgebundenheit begründctl~ . Kann mit deo beiden Merk­

malen kein eindeutiges Bild gewonnen werden, entscheidet die Gesamtschau der 
Venragsbeziehungenl!. Die fehlenden Charakteristika der persönlichen Abhängig­

keit werden notfalls auf die funkrionsgercchte, dienende Teilhabe am Arbeitsprozeß 
redu zierrl6. 
Das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit präsentiert sich damie als ein Konglo­
merar offener Merkmalsgcrüge, das keine inhaltlichen Orientierungspunkte setzt 
und die Statusbeurteilung gerade in Grenzbereichen zu einer kaum vorhersehbaren 
Angelegenheit werden läßt)7. 

b) Das BeJchiJ.[ugungsverhältnlS Im Sozlalvemcherungsrecht 

Die Nonnierungen der gesetzlichen Sozialversicherung knüpfen mir Ausnahme der 
Unfallversicherung (§ 539 RVO) übereinsrimmend an den Begriff des Beschäfti­
gungsverhältnisses an und verlangen zudem die Entgelrlichkcir der ntigkeit (§§ ). 
II, 7 SGB IV). 
Mit dem Hinweis in § 7 I SGB IV .insbesondere in einem Arbcirsverhälrnis« ist 
einerseits klargestelle, .daß eine Beschäftigung stets dann anzunehmen ist, wenn 
nach arbeitSrechtlichen Grundsätzen ein Arbeitsverh:ilmis besteht«l!, andererseits 
erwähnt die Vorschrift das Arbeitsverhältnis nur exemplarisch, so daß davon 
ausgegangen werden muß, daß zwischen Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis 
keine Idenrität besteht. Für die Bestimmung eines abhängigen Beschäftigungsver­
hältnisses wurde in der Lehre des So:t.ialversicherungsrechts schon immer enrschei­

dend auf die Eingliederung in den Herrschaftsbereich des Arbeitgebers abgestelltl9. 
Mit der Gewichrung der Eingliederungstheorie als Hauptmerkmal der abhängigen 
Beschäfrigung setzte sich das Bundessozialgericht aber nicht grundlegend in Wider­

spruch zum Arbeitnehmerbegriff des Arbeirsrcchcs, denn die Weisungsgebunden­
heit spricht auch in der Sozialversicherung für die Annahme eines abhängigen 

Je Schaub, G ., Arbt"H<rcch .. h.ndbuch, j. Aufl .• Munchcn 198). § 8 )( J. "ehe .uch KR- Beckcr, KSchG, 
• . Aufl ., § I 10 .. '4 . 

l' SUlI .. Her BAG Ai> Nr. 44 zu § 61, BGB Abhäng.gkelt. 
}2 So e'w, BAG AI' Nr. I' • • 6, H zu § 6 •• BGB Abh'ng,gk<lt. 
H R.nch·, F., Arbcllnchm<rb<gnff und ,o~,o-okenem,scher Srrukrurw.tndd - Eine Analyse der Rech,-

sprechung d« Bund" .. bell'gcnchrs - . on: AuR '979, 11. 

)4 So !SAG AI' Nr. 4' zu ~ 6 •• BGB Abhäng.gkCll 
H SLR'pr. <ehen scl! BAG Ar Nr. z zu ~ 6" BGB Abhäng'ghlt. 
l6 BAG AP Nr. 4-1 zu § 61 , BGB Abh;;ng.gkell ,n Ankhnung .n die .c. R'pr. dos BSG. 
l7 So zutreffend Roscnfclder ••.•. 0 .• S. 69 f. 
)8 Br3ckm.nn, K., Einführuns; In das S02r.lgeselzbuch, S .. Auguslln 1984. S. 8oq. 
)9 Heußnrr, H ., OJ.S 1bh ~ng>ge B",ch'(llgungsverh.hrus - Bindegl"xl 7.wlSchen Arb",,- und Sez.21rcchl, 

,n : AuR '975, lOS. 
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Beschä(tigungsverhälmisscs~O. und die Formel, daß abhängige Beschafrigung schon 
in der funktionsgerechten, dienenden Teilhabe 2m Arheitsprozeß zu sehen ist, 
stammt in erster Linie aus der SozialreclHsprechung' (. 
Für das Bestehen eines versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses wie für 
das Beslehen eines Arbeitsverhältnisses ist die Leistung abhängiger Arbeit aus­
schlaggebend. Der gemeinsame Nenner der persönlichen Abhängigkeit, der die 
Brücke zwischen Arbeits- und S01.ialrecht herstellt. führt nicht dazu. daß der 
Personen kreis, der dem Arbeitsrecht und Sozialrecht untersteht, zwangsläufig 
identisch ist. Organmitglieder juristischer Personen sind nach der herrschenden 
Arbeitsrechtsdogmatik keine Arbeitnehmer. Sie sind die eigentlichen Prinzipale der 
Betriebe4" auch wenn sie unter Umständen sowohl Arbeitgeber- als :lUch Arbeit­
nehmerfunktionen in sich vereinigen·l). § 5 Ahs. J S. 3 ArbGG nimmt die Organmit­
glieder deshalb ausdrücklich aus der Zuständigkeit der Arbeitsgerichtsbarkeit her­
aus, Das arbeitsrechtliche Schutzporenti:t1 steht dieser arbeitenden Gruppe dadurch 
nicht zur Seite. Derselbe Sachverhalt wird im Sozialrecht anders behandelt. Organ­
mitglieder juristischer Personen stehen nach der Rechtsprechung des BSG in der 
Regel in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis und unterstehen somit der 
Sozialversicherungspflicht. 
Das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit hat Leitfunktion" für die Abgrenzung 
verwandter Vcrtragscypen. Es grenzt Arbeits-. Dienst- und Werkvertrag voneinan­
der ab und kennzeichnet elementar die Gruppe der abhängig Beschäftigten, die. was 
sich nach delll Umkehrschluß aus § 84 Abs.1. HGB als Charakteristikum der 
Unselbständigkeit bez.eiehnen läßt, ihre Tätigkeit im wesentlichen nicht frei gestal­
ten und ihre Arbeitszeit nicht frei bestimmen können<l, denn eine unabhängige 
Tarigkeit wird unterstellt, wenn die fragliche Person über ihre Arbeitskraft selbst 
verfügen kann und keiner Kontrolle unrersteht<6. 
Da zwischen Gesellschafts- und Arbeitsrecht kein Vorrangprinzip besteht, unterste­
hen Gesellschafter oder Vereinsmitglieder dem Arbeitsrecht, soweit die Tatbe­
standsvoraussetzungen der persönlichen Abhängigkeit vorliegen47 . Liegt ein Ar­
beitsverhältnis vor, besteht immer auch ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis im 
Sinne des § 7 I SGB rv. Soweit das Merkmal der persönlichen Abhängigkeit im 
Sozialrecht erheblich weiter ausgelegt wird, unterstreicht es die universelle Funktion 
dieses Kriteriums als Ein- und Ausgrenzungsins!rumenr, mi[ dem auch die Arbeit 
der Selbstverwalter zu bestimmen ist. 

J. Kompalibilitdtsausschluß von Gesellschafts- und abhängIgem 
Beschält 19 ungsverhiiltms 

Für einige FallkonsteJlationen hat das BSG es von vornherein ausgeschlossen, daß 
Gesellschafter zu ihrer Gesellschaft in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
treten können. Das Vorliegen eines maßgeblichen Einflusses auf die Geschicke der 
Gesellschaft, der regelmäßig an der KapitalbCleiligung und den Mehrheitsverhällnis­
sen in der Gesellschafterversammlung abgelesen werden kann, ist ein solcher 

40 Vgl. Bky, 1-1.. Sozrllrechl. 4. Auf!.. Fr.mklurt o. M .. '931, S. 'H I. 
4' Sicb~ BSGE ,6. >29 (>94); ". l7 (19); .16. ,6, (,6}). 
42. HueckJNipp~rdty. L~hrbuch des Arbeitsrechts, 7. AuO., B.rlinJFr>nkfurt J.M .• '96}. S 's 111. 
H Vgl. zutreffend, Schaub § '4 l ,. 
44 Ähnlich \Xt.nk. R .• m "mer Anrn. zu BAG AP Nr.J4·}6 zu § 6,) BGB Abh:;ng(gk~". 
4) Kr>ftlKonun. l.'. 0 .• S. J7. 
46 So oueh: Gruncr, H .• u .•.• Soz,algeselzbuch. PerCnJ Sund '986, IV ,/) Anm.6 zu § 7 SGB IV. 
4i BeUlhlfn. V .• ,1. a. 0., S. I). 
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absoluter Ausschlußgrund . So ist eme Kapiralbereiligung von 50% des Gesell­

schaftskapitals ebenso ein Hinderungsgrund für ein abhängiges Beschäftigungsver­

hältnis wie der Besitz gescllschaftsvcnraglicher Sonderrechte, etwa einem Vetorecht 

oder einer Sperrminorität, die einem Gesellschafter eine beherrschende Stellung 
einräumen. In beiden Varianten ist es dem Gesellschafter möglich, jeden Beschluß, 

der unter anderem sein Anstellungsverhältnis betrifft, LU majorisieren . Für eine 
persönliche Abhängigkeit bleibt dann kein Raum mehr<s. 

So wie die Höhe der Kapitalbeteiligung aucomatisch zu einer selbständigen Tätigkeit 

fühn, braucht aber bei einem geringeren finanziellen Engagement nicht unbedingt 

eine abhängige Beschäftigung vorL.Uliegen. Selbst ein Gesellschafter-GeschäftSfüh­

rer, der nur '/, der Stammeinlagen hält und in der Gesellschafterversammlung 

deshalb über keine Mehrheit oder Sperrminorität verfugt, ist dann nicht in einem 

abhängigen Beschäftigungsverhältnis, wenn er die Gesellschaft gleichberechtigt 

mitlcitct und auch ansonsren seine Dienste von einem gleichberechtigten Nebenein­

ander mit anderen Geschäftsführern gekennzeichnet sind'? 

Auf die Ausschlußgründe der Kapitaldomin:lnz braucht hier nicht weieer eingegan­

gen zu werden . Sie widerspricht dem Idealkonzepl der Selbstverwaltung und führt 

sie ad absurdum. Die Konstellation des gleichberechtigten Nebeneinanders wird uns 

an späterer Seelle noch kurz beschäftigen. 

4. Die Slßlusqualijizierung In den einzelnen Rechlsformmodellen 

Die Tatbesrandsvoraussetzungcn, die ein abhängiges Beschiiftigungsverhiiltnis we· 

gen fehlender persönlicher Abhängigkeit ausschließen, sind für die gesellschafts­
rechtlichen Gestalrungsmöglichkeiten weder typisch noch lassen sie sich ohne 

weiteres auf jede in Betracht kommende Rechtsform transponieren . Ein Blick in die 

einzelnen Rechtsformen ist schon wegen ihrer unterschiedlichen Strukturen uner­

läßlich. 

11) DIe Gesel/.;chajlerrmlarbelt In der Personengesellschafl 

Die Dienstleistungsqualifizierung von Gesellschaftern der Personengesellschaften 

ist im Schrifnum uncinheitlich und in der Rechtsprechung durch Einzelfallentschei­

dungen hervorgehoben. Die Ansicht, eine analoge Anwendung der Dienstvenrags­

vorschriften sei auf die Dienstleistungen der Gesellschafter generell abzulehnenlo, ist 

ebenso häufig anzutreffen wie die Meinung, daß eine zurückhaltende Analogie des 

Dienstvertragsrechts in Betracht zu ziehen seil' . Molitor hat anlaßlich der Entschei­

dung des BAG vom 18. 2. t 9 5 6;> bereits geäußen, daß § 706 Abs . .} BGB zwar eine 

unbeschränkt gesellschaftsrechcliche Verpflichtung zur Leistung von Diensten zu­

läßt, diese Gestaltungsform jedoch nicht die einzige sei. EJllscheidend war n<lch 

Moliror für den arbeitsrechtlichen Charakter der auf Arbeit gerichteten Verpflich­

tung, "daß sie nicht in dem Gesellschaftsvertrag als gesellschaflSrechtliche oder 

körperschaftlich.e Verpflichtung normiert ist«!l. 

In der Folgezeit hat sich die Auffassung durchgesetzt, daß cin und dieselbe Person 

der KG unterhalb der Geschäftsführungsebene gleichzeitig Arbeitnehmer im Be-

48 Vgl. B5GE I), '99; )8, ) I; ~', I. 

49 GmbHRdsch. '97'. '0). 

jO 50 MÜl\chKomm·UlmcT § 706 Rz. ')_ 
j I Soc,,\:cl·Haddi og § 706 R7. Jo/)l-
p BAG Ar NT. r Zu § j ArbGG. 
n Moliror. E.. Arbws\'crh:ilrn,S5c- und Mi,ghcd,eh.hs-(G",cllsch.It,.)verhäl'nme. on: DB '957, ,64/ 6) 
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trieb der KG sein kann". Die Anerkennung der Statuskompatibilität läßt nähere 
Begründungszusamrnenhänge vennissen. Es fragt sich aber, ob dies überhaupt von 
Nöten ist. Allgemein anerkannt ist, daß die Rcchtsbeziehungen der Gesellschafter 
zu ihrer Gesellschaft nicht ausschließlich gesellscha(tsrechtlicher Natur sein müssen. 
Jeder Gesellschafter kann wie ein Dritter mit der Gesamthand, außerhalb des 
Gesellschaftsvertrages, in Reehtsbeziehungen trelen, Forderungen aus Miet-. Kauf-, 
Werkvenrag und anderem erwerben und Verbindlichkeiten eingehen. Da.ß der 
Dienstvertrag aus der drittgeschäftliehen Verpflichlllngsmöglichkeit her~uszutren­
nen ist, wurde bisher nicht behaupret, ist auch nicht ersichtlich. 
Das arbeitsrechtliche Merkmal der persönlichen Abhängigkeit liegt zumindest bei 
Gesellschaftern, die von der Gesch:iftsführungH ausgeschlossen sind. in Lweifacher 
Fonn vor. Ähnlich wie in der GmbH bestimmt auch der Gesellschafter in der 
Personengesellscha[t allenfalls im Verhälmis zur Anzahl aller Gesellschafter bzw. im 
Betrieb Tätigen die Belange der Gesellschaft l6 und unterliegt den demokratischen 
Mehrheitsentscheidungen aller Gesellschafter. Zusätzlich Ist er als Nicht-Geschäfts­
führer bei der Erfüllung seiner DienstieisLUngspOichten an die Weisungen des 
Geschäftsführers gebunden. Einen in dieser Richtung gehenden Sachverhalt hatte 
das BSG zu entscheiden gehabt und das Vorliegen eines abhängigen Besehäfrigungs­
verhältnisses eines BGB-Gesellschafters grundsätzlich bejaht. Die Einstufung des 
BGB-Gesellschafters als ~bhängig Beschäftigten der Gesellschafr verlangt danach 
eine eindeutige Trennung der beiden Rechrsverhiltnisse. Die Existenz eines Be­
schäftigungsverhältnisses neben dem Gesellschaftsverhälrnis ist insbesondere dann 
anzunehmen, wenn die berrof(ene Person schon vor ihrer gesellschaftsrechtlichen 
Position in einem Arbeitsverhältnis Lur Gesamthand stand. Wird die bcrrcffende 
Person weiterhin im festen Stunden- oder Monatslohn bezahlt und von diesem 
Entgelt Lohnsteuer lind Sozialabgaben abgeführt und ist sie verpflichtet. die be­
trieblichen Arbeitszeiten einzuhalten. so muß davon ausgegangen werden, daß hier 

ein echtes Arbeüsverhähnis trolL der GesellschaftersteIlung gewollt ist". Dem 
beschäftigten Gesellschafter darf allerdings kein maßgeblicher Einfluß auf die 

Geschicke der Gesellschaft eingeräumt sein. Dlbei ist wie immer auf die tatsächli­
chen Verhältnisse abwstellen . Die gesetzliche Regelung. nach der die Geschäftsfüh­
rung allen Gesellschaftern gemcinschafrlich zusteht (§ 709 BGB). reichr allein nicht 
aus, um ein Beschäftigungsverhältnis LU verneinen, wenn es zum Beispiel üblich ist, 
daß der Beschäftigte Anordnungen des real agierenden Gesellschafters wider­
spruchslos befolgt!!. Andererseits schließt aber die tatsächliche gemeinsame Ge­
schäftsführung der Gesellschafter eine abhängige Beschäftigung aus. 

b) Dte MitarbeJl dey GmbH-Gesellschafter 

Für die mitarbeitenden GrnbH-Geselischafter ist die Statusbeurteilung von Recht­

sprechung und Literatur eindeutig dahingehend beantwortet, daß sich die nähere 

Ausgesta.ltung der Dienstleistung in Form eines Dienst- bzw. ArbeitsverhällOi~ses 

vollziehen kann . Die Gesellschafter der GmbH sind im rechtlichen Sinne keine 
Arbeitgeber. Es ist immer die GmbH, die als juristische Person mit eigenständigen 

H Vgl. Hucck. G .• Zur T,"gkw des Komm",dillSlcn Im Dimslc d'-r KG, DB 196 •• IJ6J I. m.w.N.; "ehe 
.ueh: SAG In NJW '979. 999. 

SI Die T'tlgkeJ! der Gcsch:;ft,f"hrcr 'S( ,mm" gesdl<ch.fl5rt"Cholichcr Natur und ISt Mch deli Aultflgsvor· 
schriften 7.U behandeln. 

16 LAG I-hmm DB 1986. 392. 

P BSGE '5. 5'1. 
18 BSGE '5. 14· 
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Rechten und Pflichten ausgcstauet ist. Sie ist alleinige Unternehmerin . Ein Gesell­

schafter kann dann nicht mehr Mitumernehmer sein59 . Ist im Gesellschaftsvertrag 

die Mitarbeit verpflichtend vereinbart, konkretisiert sich die Erfüllung der Neben­

leislungsptlicht zumeist in Form schuldrechdicher Ausführungsverträge60
. Liegt 

eine Geschäftsführungstätigkeit vor, so bedarf es der Bestellung als Geschäftsführer 

»sowie regelmäßig des Abschlusses eines Anstellungsvenr.1ges«6'. Die schuldrechtli­

che Konkretisierung erfolgt insoweit durch die Vorschriften der §§ 611 ff. BGB61
• 

Eine rein geseUschaftsrechdich zu bewertende Gcsclüftsführung l~ge nur dann vor, 

wenn der Gesellschafler-Geschäftsführer einen beherrschenden Einfluß auf die 

GmbH ausübt, alle Gesellschafter gleichberechtigt die Geschäftsführung wahrneh­

men oder die Auftragsvorschriften zugrunde liegen. 

Finden auf die Organmitglieder der GmbH in aller Regel die Dienstvertragsvor­

schriften Anwendung, so muß dies allemal für die Gesellschafler geleen, die nicht 

auf der Grundlage einer OrgansteIlung Dienste erbringen. Liegen die Voraussetzun­

gen der persönlichen Abhängigkeit vor, setzt sich auch der arbeitsrechtliche Rechts­

formzwang durch. Der Srellung eines Arbeitnehmers steht die Stellung eines 

Mitgesellschaflers nicht entgegen. Dies haI das LAG Hamm im vergangenen Jahr 

nachdrücklich bestätigt6
). Das Instanzgericht stellte in seiner Entscheidung fest, daß 

eine basisdemokratische Ordnung weder der GmbH die Eigcnständigkeit noch den 

Gesellschaftern die persönliche Abhängigkeit nehme. Der persönlich abh::ingigc 

Gesellschafter ist in seinen Entscheidungen nicht frei, da er allenfalls im Verhaltnis 

zur Anzahl aller Gesellschafter mitentscheidet und er die anderen nicht beherrscht. 

Die Basis insgesamt legt das Arbeitsziel und den Einsatz des Einzelnen im fmeresse 

der Gesellschaft fes[6; . 

c) D,e Beurteilung der verelmrechllichen Mitarbeit 

Eine ausschließlich korporationsrechdich geregelte Mitarbeit im Verein wird vom 

BAG dann für zul~ssig erachtet, wenn die Mitarbeit der Vereinsmitglieder zur 

Verwirklichung caritativer und religiöser Motive dient6j . Nicht d3S individuelle 

Erwerbsstreben soll hier im Vordergrund siehen, sondern die Ausübung und 

Realisierung der caril<1tiven und religiösen Zielsetzung) die durch Art. 2 Abs. 1 GG 

und Art. 4 Abs. J, 1 GG garantiert istM . § j Abs.2 S:HZ 3 BetrVG nimmt diesen 

Personenkreis mit eben diesen Begrundungsmerkmalen aus dem Gcltungsbereich 

der Betriebsverfassung heraus, und auch die RVO enthält in § 172 I S.6 eine 

Ausnahmeregel der Verslcherungspflichr für geistliche Genossenschaften, Diakonis­

sen, Schwestern des Roten Kreuzes und ähnliche Personen, wenn sie sich aus 

überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggrunden mit gemeinnützigen Tätigkei­

ten gegen Unterhalt oder geringes Entgelt beschäftigen. 

Die Versagung der Arbeimchmereigenschaft in diesen Fallgruppen wurde im 

SchrifHum nicht einhellig aufgenommen. Die gegenteilige Auffassung geht zurecht 

59 St:;nclige Rechtsprechung des BSG, vgl. BSGE ,8, '90 ('961.); '7, '5 (19); '9, ,6S (,68) m.w.N,: 5},) 

(S)· 
60 H>ch~nburg/U!)IIcr, § J Rz. 6, f. 
6, HlChtnburglLJlmcr, § 3 Rz.62. 
6. Vgl. Centra). für GmbH De. 0110 $ehrn,d, (Hg.), GmbH·Handbuch, Koln Stand Sept ,,86. IV 4' S. 
6) LAG J·Jamm DB ,,86, ,9'. 
64 LAG Hamm "b"nd~. "ehe .ber auch, ßAG Ar Ne. 4 zu § 61' Abh'm&lg)<ell. 
6~ Vb!. SAG AP Ne. " 5 zu § 5 ArbGG; BAG AP Nr . , zu § 5 ße .. VG '970 ROlf. Krtuz; BAG AP Ne. 5 

BGB Ro, •• Kreuz. 
66 So C'w • • ueh Fin,ng/AuHmh/K • .,er. BetrVG, '5 . Auß., München 1987, § S Rz. 107; ferner G",n,ky. 

W., ArbGG. 4. Aufl ., München '9S'. S 5 IV. 61. 
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davon aus, daß es sich bei den §§ 611 f. BGB um speziell auf abhängige Arbeit 
zugeschnittene Bestimmungen handelt. die weitgehend zwingenden Charakter na­
gen und sich dadurch der Salzungsgewalt der Verbände enrziehen. um der Schutz­
bedürftigkeit abhängig Arbeitender Rechnung zu tragen61

• Mit der besonderen 
Funktion des Arbeitsrechts als Schutzrecht der abhängigen Arbeit wäre es unverein­
bar, ~wenn sich die Personenverbände der Anwendung des Arbeitsrechts durch 
körperschaftsrechrliche Regelungen der Arbeitspflicht enrziehen könnten, obwohl 
der Schutzzweck des Arbeitsrechts seine Anwendung eigentlich forderte~67'. 
Die Regelung der Arbei[sbeziehungcn kann somit nicht als innere Angelegenheit 
des Verbandes betrachTet werden . Ware dies der Fall, bestände in vielen Bereichen 
die Möglichkeit, durch körperschafrsrechtliche Regelungen das Arbeitsrecht end­
gültig zu liquidieren. Die Auffassung der Kritiker verdient deshalb ungeteilte 
Zustimmung. Hieraus ist für die Selbstverwaltung abzuleiten, daß der gegen Enrge!t 
geleisteten Tätigkeit im Verein ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis zugrunde liegt. 
Die Stellung als Vereins mitglied steht der Arbeitnehmereigenschah auch niche 

emgegen. Soweir der einzelne Mitarbeiter als Vereinsmitglied an der Willensbildung 
des Vereins durch Ausübung seines Stimmrechts teilnimmt, ist er als Individuum 
den Mehrheitsverhältnissen unterworfen . Eine aus dem demokratischen Enrschei­

dungsprozeß resultierende LeistungspOiche kann durch den Vorstand des Vereins 
eingefordert und notfalls gegen den Willen des einzelnen VereinsmiegJieds durchge­
setzt werden. 
Wird die vom Vereinsmitglied erbrachte Arbeirsleistung unter dem Aspekt der 

Eingliederung beleuchtet, ergibt sich kein anderes Bild als das der indi7.ieJlen 
Abhängigkeit. Die MitgliedschafcssteHung im Verein ist grundsätzlich eine nicht­
vermögensrechdiehe&8 . Das einzelne Vereinsmitglied besitz! keinen privaten Eigen­
tumslileI am Vereinsvermögen und kann über etwa vorhandene Betriebsstätten 
nicht n:tch eigenem Gutdünken verfügen. Kann sich d1!s Vereinsmitglied im Rahmen 
der Beschlüsse der Vereinsorgane mit Verfahrens- oder Verwenungsvorschlägen 

nicht durchseLZen, enLZieht sich der Betriebsablauf oder das Verwertungsinteresse 

seinem Herrschafesverlangen. Die vereinseigene Betriebsstättc tritt ihm als fremde 
Arbeitsorganisation gegenüber. Die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit lie­
gen bei den mitarbeitenden Vereinsmitgliedem damit durchweg vor. 
Für den gemeinnützigen Verein, ein viel geliebtes und gefragtes Kind im Selbstver­

waltungssekror, ist eine auf Entgelt gerichtete korporationsrechtlich ausgestaltete 
Tätigkeit auszuschließen. Generell fehle es dem gemeinnützigen Verein an der 
geforderten Selbstlosigkeit, wenn er eigenwimchaftliche Zwecke (z. . B. gewerbliche 
oder sonsrige Erwerbszwecke) verfolgt, wobei es gleichgültig ist, ob es sich um 
Erwerbszwecke der Körperschaft selbst oder aber um Erwerbszwecke der Mitglie­
der handelt69, es sei denn die Verfolgung von ErwerbsLwecken ist erforderlich, um 

die jeweiligen gemeinnützigen Ziele zu erreichen. 

Mitglieder von gemeinnützigen Vereinen dürfen keine Gewinnanteile und, in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied, keine sonstigen Zuwendungen erhalten, auch nicht in 

verdeckter Form. Zuwendungen, die nicht mit der Eigenschaft als Mitglied zusam­
menhängen, sind jedoch erlaubt. Hierunter fallen Gehälter und sonstige T~ligkeits­
vergiirungen 70 . Aus eben den steuerlichen Gründen sollen Bundesligaspieler nicht 

67 So zutreffend Knmh, H. H ., Die lrbc"srtchtlich~ Stellung der Rotkreuzsc hwestern, Diss . ßeclin '968, 
S. 8 ~ 1.; Stehe ~uch: T" .. chmann, G., Die GeSlelhmgsveruiigc der Schwe<ternorg'tHSltlonen, RdA '9S S, 
pr.; M'ycr·M.I)" T., ErwerbsabSlCht und Arbwnehmcrb~riff, Beelin '965, S. ~l f. 

67 Knuth , 3 • •. 0 ., S. 88. 
6S Saulcr. E./Schwcycr, G., Dcr elngeH.gene Veretn, t~. Aufl .. München 1986 Rz . >49 . 
69 Märkle, R. \VI., Der Vercln Im Zi"il- und Steuerrecht, StuttgArt/M ii nchen/H~nnovtr. 19S~. s. "S. 
70 VgL Kühn, RJ Kutlc r. H.I Ho[m:U1 11 , R., Abgabenordnung. SIUU ga rc J9 83, S. I H. 
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Mitglieder ihrer Clubs sein, weil die Vereine befürchten müssen, den steuerreehLli­
chen Status der Gemeinnütz.igkeit zu verlieren, wenn an ihre Spieler als Vereinsmit­

glieder Zuwendungen erbracht wiirden7I . 

Tm Ergebnis ist für selbscverwalterc Betriebe, die unter der Rechtsform des e. V. 
firm.ieren, festzuhahen, daß die auf regelmäßiges Einkommen gerichtete Tatigkeit 
der VereinsmitgJieder nUr tiber Dienst- und Arbeitsverhältnisse zu bewerkstelligen 
isl. Ein Rückgriff auf caritativ und religiös motiviene Verbandsstrukturen mit 
korporationsrechtlicher Gestaltung der Arbei!sbcz.iehungen ist mangels ideeller 
Vergleichbarkeit und aus den vorgetragenen prinzipiellen Bedenken gegen solche 

Regelungen abzulehnen. 

d) Die Arbeztsbezlehungen der Genossen In der GenoHenscha/l 

Ob die Mitglieder einer Genossenschaft einer sozial- bzw. arbeitsrechtlichen Be­
stimmung unterstehen. soll nach den Überlegungen von Trumpfer aus dem Jahre 
1921 davon abhängig gemacht werden können, »ob der Zweck dieser Bestimmung 
im Zusammenhang mit Zweck und Verfassung der Genossenscll:l.ft mehr die 
Berücksichtigung des Arbeitsverhältnisses oder mehr die Betonung des Mitglied­
schahsverhälrnisses erfordert«7>. Bei dieser allgemeinen Zuweisung ist es bis heute 

geblieben. Ein in jeder Hinsicht unbefriedigender Zustand, läßt cr doch das Arbeits­
recht damit wie einen Selbstbedienungsladen erscheinen, dem je nach Zweck der 
genossenschaftlichen Verfassung brauchbare Gegenstände entnommen oder un­
brauchbare belassen werden . 
Eine vorläufige Lösung der Statusqualifizierung zeichnet sich ab, wenn man sich die 
rechtlichen Ordnungsscrukturen vor Augen fühn . Wie in der Mitgliederversamm­
lung des Vereins oder der Gesellschafrervcrsamm!ung der GmbH vollzieht sich die 
Willensbildung dcr Genossenschaft innerhalb der Generalversammlung, in der jeder 
Genosse mit einer Stimme vertreten ist und den demokratischen Mehrheits- und 
Unrerwerfungsprinzipien unterliegt (§ 43 III 1 GenG). Vollkommen andersartig ist 
die Rolle und Funktion des Vorstandes der Genossenschaft ausgeprägt. Nach § 27 [ 
GenG hat der Vorstand die Genossenschaft Unter eigener Verantwortung 'W leiten. 
Eine generelle Bindung der Handlungen des Vorstandes an die Zustimmung eines 
anderen Organs ist unzulässig)). Der Vorstand der Genossenschaft muß die Ge­
schäfte eigenverantwortlich führen, er hat sogar die Pflicht hierzu7<. Das wäre nicht 
der Fall, wenn anstelle seines selbstgebildcten Willens er an Weisungen eines 
anderen Organs gebunden wäre. Auch Einzelanweisungen der Generalversamm­
lung an den Vorstand sind nach der herrschenden Meinung mit dem bestehenden 
Genosscnscha!tsrecht nicht vereinbar7!. Der Vorstand hat bei seiner Leitungsmacht 
gern. § 27 1 Satz .2 GenG z.war die Beschränkungen, die ihm das Statut im einzelnen 
ausdrücklich und konkret vorschreibt, zu beachten, diese Beschränkungen dürfen 
jedoch nicht soweit gehen. daß der Leitungsgrundsatz dadurch ausgehöhlt wird76 . 

Ist damit die eigenverantwortliche Leirungsmacht des Vorstandes schon durch die 

7' Vgl. h,erzu: Buchn ... H., Rechtswrhihnl<" Im deutschen L'>,.en,(ußbaJl. RdA '98>, } f ; Mey~r­
Cording, V., D,e Arbeitsverträge der ßerufl;fußb>.llspLeler. RdA '932, '} I. 

7' TrumpIer, Th., Produkllvgo/losscmch,ften und Soz"I&esetzgebung. ,no Neue Zeitschrift (ür dos Ar-
b''',rccht, ,- Jg. '9".5.6'71. 

i3 Bouth,cn. v. , D,e L(""ung~madll d.s Genossensch.flSvorsund ...... ZlgG '97\. ,84. 
74 Beuth,cn. v., GenG. u. Aun .• München '983. § >7 Rl.); LanglW .. dmullcr § >7 Rz. 8. 
71 Fmz. R., Stellung und Aufg~bcn des ~cno<scn"hahlichcn Vor<unds. Gdscnkrrchtn '98\. S.110; 

Neuling, M .••. •. 0., S.97/98 m.w.N. 
76 L>nglWe,dmullcr § 17 Rz. ,e m.\V.N. 
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274 Generalversammlung nur schwer zu beschneiden, gilt dies erst recht für das 
Verhältnis des einzel.nen Genossen zu seinem Vorstand. Die Leitungsmaclu des 
Vorstandes nimmt dem einzelnen Genossen gegenüber nahezu klassische Formen 
des Über- und Unterordnungsverhältnisses an, die im Sinne des Arbeitsrechts für 
eine Arbeitnehmereigenschaft sprechen. Zieht man die Grundsitze für die Abwick­
lung der Nebenleisrungspflichten in der Genossenschaft erg::inzend heran, gewinnt 
die Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften in der Genossenschaft deutliche 
Konturen. 
Für die Abwicklung der Nebenleistungspflichten gelten nämlich auch dann "ge­
wisse« schuldrechdiche Bestimmungen entsprechend, wenn die nähere Ausgestal­
wng einer solchen Pflicht durch die Satzung oder die zusündigen Organe der 
Genossenschaft erfolgt istn . Der BGH hai in diesem Sinne bestätigend ausgeführt, 
daß das Vorliegen genossenschaftlicher Sonderpflichren nicht ausschließt, hierauf 
allgemeine schuldrechtliche Grundsätze entsprechend anzuwcnden78 . In der Ent­
scheidung, in der über das Leiscungsverhältnis eines Genossen zu seiner Genossen­
schaft zu befinden wa.r, stellte der BGH fest, daß die zur Festsetzung der Vergiitung 
berufene Genossenschaftsstelle nicht berechligt ist, ein Entgeh willkürlich unter 
sachfremden Motiven oder Gesichtspunkten festzusetzen, die mit dem Wert der 
Leistung und ihrer Absetzbarkeit nichts zu tun haben. Für die Höhe des Entgelts 
soll zunächst die Satzung maßgebend sein. Gleichzeitig gelte aber, daß das Entgelt 
nach dem Markt- und Verkehrswert, den die erbrachte Leistung am Leistungson 
zur Leistungszeit hat, zu bestimmen ist. Ist ein solcher MJrkt- oder Verkehrswert 
nicht zu ermitteln, soll das Entgelt auf der Grundlage der branchenüblichen 
Kalkulation bestimmt werden. 

Aus diesen Ausführungen muß für die Arbeitsbeziehungen der Genossen gefolgert 
werden, daß sie sich nach den einschlägigen Vorschriften des Dienst- bzw. Arbeits­
vertragsrechts richten. Eine andere- Bewertung würde den Grundsatz der allgemei­
nen Gültigkeit schuldrechrlicher Verhältnisse auf die NebenleistungspOichten der 
Genossen widersprechen und dem zwingenden Charakter arbeitsrechtlicher Schutz­
vorschrtften79 zuwiderlaufen. 

5. Zusammenfassung 

Die gesamte Variacionsbrcite der gesellschaftsrechtlicnen Gestaltullgsmittel zur 
Regelung der Gesellschaftermitarbeit konnte mit dem vorstehenden Kapitel nicht 
abgehandelt werden. Die Grundlegung zeigt jedoch für die Gesellschaftermirarbeit 
eine umfassende Intervention des Arbeits- und Sozial rechts auf, die für herkömmli­
che Gesellschaften und Betriebe gilt, in der Selbstverwaltung aber verstärkt auftritt, 
weil sie von dem beherrschenden Einfluß einzelner Gesellschafter bereinigt ist. 

Einerseits ist damit in der Selbsrverwaltungswinschaft eine auf Einkommen gerich­
tete Erwerbstäligkeit zumeist ohne die Begründung von Dienst- und Arbeitsver­
hältnissen gar nicht möglich, anderseits wird oftmals aus sozial versicherungs- und 
steuerrechtlichen Gründen ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis bewußt angestrebt. 
Ein Herauspicken der wohlschmeckenden Rosinen ist nicht möglich: »Denn grund­
sätzlich muß man davon ausgehen, daß eine Person, die sich für das Rechtsleben zu 
einer besumnHen Einstellung entschlossen haI, diese nicht nach Belieben ändern 

77 bng/\'>;bdmüll<r § 18 "R.z. J\; Mull." GonG, § 7 Rz. 39· 
78 NJW 1960, ,8S9 (. 
79 Zur niin~ren Begründung Siehe unter 11. 4. cl. 
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kann. Wer sich dem Konkursverwalter oder dem Finanzamt gegenüber auf eine 
enrgclrlichc Angestelltentätigkeit beruft, kann nicht dem Versichcrungscr;iger ge­
genüber behaupten, daß seine Tatigkeit eine unentgeldiche sei«8o. 

lll. Der Einfluß von Arbms- und 502hZ/recht auf die Selb5tverwaltung 

Im Idealtypus der Eigentümer-/Produzenten-Identität, dem Eigenrümermodell, wie 
es auch fahisch vorgefunden wurde, schlagen unter diesen Voraussetzungen zwei 

Herzen in der Brust eines jeden Selbstverwalters. Man könnte ihn einen .abhängig 

beschäftigten Selbständigen« nennen. Diese Zwitterstellung der Mitarbeiter läßt das 

Konzept der Selbstverwaltung - absolute Gleichheit der Kollektivisten und Demo­
kratieprinzip - nicht unberührt. 

1. Aufhebu7tg des Egaliti.ilSpnnzips 

Bei Organmitgliedern juristischer Personen läßr sich der Einfluß VOn arbeits- und 

sozialrechtlichen Vorschriften noch relativ fein regulieren. Die Geschäfrsführer 
einer GmbH z. B. sind i. d. R. abhängig Beschäftigte gemäß § 7 I SGB IV, ohne 
Arbeitnehmer zu sein (§ 5 r Satz 3 ArbGG). Diese Konstellation legt es n:l.he, alle 
Kollektivisten zu Organmitgliedern zu bestellen, um damit die Gleichheit unterein­
ander zu erhalten. 
In der täglichen Arbeit ist eine solche Regelung aber kaum praktizierbar. Bei einer 
durchschnittlichen Kollektivgröße von neun Personen hieße das, neun Geschäfts­
führer zu cmennen, deren Geschä(ts(ührUl1gs- und Venrerungsbefugnis derarr 

aufeinander abgestimmt sein muß. daß ein gleichberechtigtes Nebeneinander ver­
mieden wird und die Weisungsgebundenheit jedes einzelnen erhalten bleibt. da 
andernfalls die Zidorieoticrung sozial versicherungspflichtiges Beschäftigungsver­
hälrnis nicht mehr erreicht werden kann. 
In der GbR ist ein solches Konzept von vornherein zum Scheitern venmeilt, weil 
die Geschäftsführung hier immer gesellsch2ftsrecllllicher Narur ist. Zwar ist auch 

hier eine detaillierre Auf teilung der Geschäftsführungs- und Vercretungsbdugnisse 
denkbar. trifft <1bcr ebenso auf die Grenzen der Praktikabilität. wie sie bereits flir die 
GmbH dargestellt wurden. Außerdem garantiert selbst die differenzierteste Kompe­
tenzzuweisung und die Auslagerung weiter Tltigkcitsbereiche aus dem Gesell­

schafrsvertrag nicht immer die gewünschte Rechtsfolge. da nur das talsächliche 
Gesamtbild der T:itigkeir für die rechtliche Qualifizierung maßgebend ISC 9'. Je 

komplizierter und detaillierter die Kompetenzübertraguog für die einzelnen Mitar­
beirer ausgestalter ist, desto naheliegender dürfte der Verdacht sein, daß hier die 
Partizipation an der gesetzlichen Sozialversicherung - und zwar insbesondere an der 
Arbeitslosenversicheruo.g - erschlichen werden soll. 
Die einheidich,e OrgansteIlung aller Projektmirglieder scheitert folglich an den 
Hemmnissen. die diese Regelung für die tiigliche Praxis mit sich bringt, an dem 
schwer aus:wräumenden Verdacht, daß hier Vorteile der Partizipation an der 
Versichertengemeinschaft der gesetzlichen Sozialversicherung erschlichen werden 
sollen, und letztendlich an den Formzwängen des Gesellschafts- und Arbeirs­
rechts. 

80 RVA Amrl. Nachr. r9JS, S.JS6. 
8, Sl.Rspr. BAG AP Nr.i' zu ~ 6, r BGB Abhäng,gl<ell und BSGE p. r64, r67. wo es ~usdrückJich heißl. 

das über don SllluS d" Bcsch.h'glcn als Sclbst~ndig~ oder Arbelln<hmer n,ch, p.kllcn ",erden kann. 
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In der Konsequenz führt die unterschiedliche DoppelsteIlung der Kollektivisten. als 
Gesellschafrer und Organmitglieder mit bzw. ohne Arbeitnchmersttltus, zu einer 
rechtlichen Ungleich behandlung Einzelner oder ganzer Gruppen. Das Ziel einer 
absolU(en Egalicät innerhalb der Betriebe ist unter dem Einfluß von Arbeits- und 
Sozialrecht nur mit schweren betriebswinschal1:lichen Nachteilen zu erkaufen oder 
bleibt ganz auf der Strecke. 

2. Grenzen des DemokratJepnnups im ArbeItsrecht 

Mit dem Einzug des Arbeitsrechts in die selbstverwalteten Betriebe wird der 
basisdemokratische Anspruch der Kollekciviscen in enge Schranken verwiesen. Das 

Kündigungsschutzgesctz und das Betriebsvenassungsgesetz sind zwei exemplari­
sche Rechtsbereiche, die geeignet sind, das Demokratieprinzip auszuhebeln. In den 
meisten Betrieben dürften die Voraussetzungen für die Anwendung des Kündi­
gungsschutzgeserzes vorliegen. Entschließt sich das Kollektiv, sich von einern 
Mitglied zu trennen. so bleibt es dem Gekündigten unbenommen, gegen die 
Kündigung vor den Arbeitsgerichten zu klagen. Für die gerichtliche Überprüfung 
der Kündigung hat d:ls Spezifikum der Selbstverwaltung keine Relevanz. Der 

Doppelsratus der Micarbeiter fühn eher daw. die Lösung des Arbeitsverhältnisses 
zu erschweren. Wenn nämlich mir dem Verlust des Arbeitsplatzes auch der Verlust 
der GesellschaftersteIlung verbunden ist, so ist dieser zusätzliche Nachteil zugun­
seen des Gesellschafter-Arbeitnehmers in der Interessenabwägung bei personen­
oder verhaltensbedingtcn Kündigungen zu berücksichtigen". In der Sozialauswahl 

bei betriebsbedingrer Kündigung dürfte der Doppclstatus kein entscheidendes 
Gewicht haben. da er bei allen Kollektivisten vorliegen dürfte. Mit dem Entscheid 
des Arbeitsgerichts trin an die Stelle der innerbetrieblichen Willensbildung die 

Regelung des Konflikts durch eine außerhalb des Kollektivs gelegene Instanz, deren 
Entschcidungsfindung allein an den Tatbesrandsmerkmalen des Kündigungsschutz­
gesetzes orientiert ist. Tm Rege/fall geht das Resultat des Kündigungsschutzverfah­
rens zulasten der innerbetrieblichen demokratischen Struktur. 
Ähnliche Auswirkungen auf das Demokratieprinzip sind vom Betriebsverfassungs­
gesetz zu erwarten. Die Errichtung eines Becriebsrates in einem selbst verwalteten 
Betrieb stellt eine Paradoxie dar, denn im Grunde konkretisiert die Selbstverwal­
tungswinschaft, was Kar! Korsch als UtOpie der Arbeiterbewegung beschrieben 
hat: die direkte Fonn der Selbstverwaltung der Arbeitsverhältnisse, die zugleich ihre 
Lcbensverhälmisse sind s). 

Die Konsequenz einer eventuellen Insrallation eines Betriebsrates für die Selbstver­
waltung sollte dennoch nicht unerwähnt bleiben . Die theoretisch nie auszuschlie­
ßende Möglichkeit einer fraktionelien Aufspaltung der Belegschafr eines Kollektiv­

betriebs könnte einen Teil der Mitarbeiter durchaus veranlassen, eine vielfach 
rechtlich geschützte Interessenvenretung zu gründen. Mit der Existenz eines Be­

triebsratS können die Mehrheitsverhältnisse. z. B. in Angelegenheiten des § 87 
BetrVG, entscheidend verändert werden. Von den ursprünglich vereinbarten Rege­
lungsmecha.nismen des Kollektivs bleib( dann unrer Umständen kaum etwas übrig. 
Gerade in den Fällen, in denen sich die beiden Fraktionen nicht einigen können, 
eröffnet der Weg zur Einigungsstelle Außenstehenden die Möglichkeit, auf die 
innerbetrieblichen Vorgänge verbindlichen Einfluß zu nehmen. Darüberhinaus wird 

81 Fol"TII.nn. A., D<r Arbellnehmer als Gcscll.chlftcr. Koln/ ßerlinlßonn / Milnsttr '98>, $. sol. 
S} Vgl. Kc>r<ch. K., Rät.bewegung Wld Klas,cnbmpf, Fr3Jlkfun •. M. '980, S. 18, f. 
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die Trennung von einzelnen Mitarbeitern durch Kündigung aufgrund des besonde­

ren Kündigungsschutzes für Betriebsräte stark erschwen. 
Die Anwendung arbeitsrechtlicher Normen im Bereich der SelbsTVerwaltung führt, 
wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, häufig zu einer Kollision des Demokra­
tieprinzips mit den erablierren gesetzlichen Regelungen. Die Auswirkungen reichen 
von einer Veränderung der Abstimmungsmodi bis zu einer vollständigen Annullie­

rung der innerberrieblich gcfalhen Beschlüsse und können ungünstigstenfalls zu 
einer Fremdbestimmrheit des Kollebivs ausanen. 

J. Die Unverrräglichkeu des SelbslverwaltungsmDdells mit dem bürgfflichen Recht 

Daß sich das arbeits- und soziaJrechdiche Schutz.pmential im Kernbereich alles 

andere als dernokratiefähig darstelle, ist aus der Sicht industrieller Lohnarbeitsver­
hältnisse angebracht. Ein überaus disponibles ArbeirsreclH würde das ohnehin 
dünne Korsett der Schuezrechte im vorherrschenden System der industriellen 
Lohnarbeit zu einem bloßen Gerippe werden lassen. Für die Selbsrverwalrungswirt­

schaft steht damit ein unausweichliches Dilemma fest. Überall don. wo das Arbeits­
UIld Sozialrecht unabdingbare Normen setze, endet für die Selbsrverwalter das 

unmittelbare Demokratieprinzip. 
Die Kollektivisten slehen o(t vor unlösbaren Problemen, was ihr Verlangen n;lch 
einer allumfassenden Dcmokratisierung der Arbeitsbeziehungen betrifft. So wird 
den Selbstverwaltern auf der einen Seite der Zugang und Leistungsanspruch zur 

gesctzlichtn Sozialversicherung von den Sozial versicherungsträgern wegen ihrer 
demokratischen Verfassung allzu oft vcrweigerrs4. Auf der anderen Seite wird bei 

vorliegender Arbeitnehmereigenschaft. ungeachtet des demokratischen Selbstver­
waltungsideals , das gesamte Repertoire der herrschenden Arbeirsrechcsdogmatik 

durchgesetzt und den Mehrheilsemscheidungen der KolJekrivis!en ein jähes Ende 
bereitet. Dies setzt sich spätestens dann durch, wenn Konflikte über den Inhalt der 
Arbeicsbeziehungen nicht mehr im Kollektiv regeJbar sind und mangels einer 

rechtsverbindlichen Alternative in die tradierten Formen der Arbeitsgcrichtsbarkeit 
wruckgefühn werdenss . 
Die Sichtung der bereits an die Arbeicsgerichtsbarkeit delegierten Selbsrverw:lleer­
streitigkeiten offenbart das Ende des Demokrarieprinzips in zweifacher Hinsicht : 

- Die Auseinandersetzungen vor den Arbeitsgerichten werden teilweise erheblich 
vehementer geführt als in vergleichbaren anderen Fällen, weil der individuelle Ruf 

innerhalb der Szene unterschwellig mitschwingt. 
Abgeschlossene Verfahren bestätigen weiterhin, daß die Arbeitsgerichtsbarkeit 
offensichtlich keine rechtlichen Möglichkeiten sieht, den demokratischen Struk­
ruren selbstverwalteter Betriebe adäquat Rechnung zu tragen. 

Der nachfolgende Ausz.ug aus den Urteilsgründen eines Selbstverwalterverfahrens 
veranschaulicht beide Annahmen : 

.Abschließend besteht noch Veranlassung zu folgender Schlußbemerkung: Bedauerlicher­
weise ist der Rechtsstreit zuuachst vom Beklagten. aber in der Folge auch vom Kläger mll 
uhlreichen gegenseitigen Vorwürfen belastet worden, die für die Entscheidung dieses Rechts­
streits vollkommen unerheblich waren; denn für die sozt.a.!e Rechtfertigung einer bctriebsbe­
dingten Kiindigung kommt es überh2.upt nicht darauf an, ob ein Arbeitnehmer seine ArbeIt 

84 Vgl. stall \"jel~r: AOK S,,,!.nd. Az.: 1I(l,-Sch21dc v. u. 1 . 1981 ; AA D,rmstl<!t, Ablehnung von 
KonkufS,usülJgdd, Dokumenuert In: ZERP (Hg.), Arbell In sdb5(verwall~(en B .. ".ben: Gesell­
"h,flS- und Arbcltsvertragliche Grundbgrn, Bremen J 986, S. I' 11. 

SJ Siche be,sp,elhaft dir Verfahren : ArbeltsgeTlcht L6rrach. Geschälts · NT.: J C, 230/86; ArbeusgcTlcht 
Bremen, Geschäl,,-Nr. : 1 C. J~94j84 . 
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zufriedenstellend ausgefühn hat. Aus diesem Grund bn.uchte und durfte sich die Berufungs­
kammer kein Bild davon machen, ob und in welchem Umfang die Jeweils gegenseitig 
erhobenen Vorwürfe zutreffend sind. Aus dem gleichen Grunde kann der Kündigungsschutz­
prozeß im Gegensatz zu den Vorstellungen des Klägers auch kein Forum sein, um seme von 
ihm als angegriffen betrachtete Reputation wiederherzustclJcn«'6. 

Soweit Neuling in seiner Rechrsfonnanalyse zu der Feststellung kommt, daß 
Ahernacivbetriebe sich im bürgerlichen Gesellsch.afrsrecht ihren Interessen gemäß 
rechrlich organisieren können, ohne daß Abstriche am demokratischen Konzept der 
Selbsrverwaltung vorgenommen werden müssen87 , ist diesem Ergebnis unter der 
ausschließlichen Perspektive des Gesellschaftsrechls durchaus zuzustimmen. Wer­
den dagegen die Regelungsmechanismen der Arbeitsbeziehungen in die Analyse 
einbezogen, so ist das unmittelbare Demokratieprinzip im Spannungsfeld zwischen 
Gesellschafts-, Arbeits- und Sozialrecht nicht mehr aufrechtzuerhahen. Insofern 
trifft nach wie vor zu, was Engels in seiner Kritik an Feuerbach für die Epoche der 

bürgerlichen Herrschaft ausgeführt hat, daß nämlich .die bürgerlichen Rechtsbe­
stimmungen nur die ökonomischen Lebensbedingungen dcr Gesellscha.ft in Rechts­
form ausdrücken", was je nach den Umständen gUt oder schlecht geschehen 
kann!!. 

Für die Selbstverwaltungswinschaft, die mit ihrer antikapitalistischen Konzeption 
dem Zwang unterworfen ist, sich an den Organisationsformen des Kapitals zu 
orientieren, erweist sich das bürgerliche Recht als schwer bewohnbares Haus. ~Das 
bestehende Winschafts-, Arbeits- und Stcuerrecht ist auf dic Ziele und Organisa­

tionsweisen dieser 'postindustriellen, Kleinunternehmen nicht eingestellt. Der Vor­
rang sinnvoller Arbeit vor Vermögensvermehrung, Selbstverwaltung ohne dauer­
hafte Hierarchie, gemeinschaftliche Nutzung des Eigentums ohne individuelle 
Zugriffs- und Verwcnungsmöglichkejtcn, ein ganzheitlicher Begriff von Arbe;t, der 
auch gemeinnütz.ige Elemente enthält, das sind Zielsetzungen, die durch das Recht 
und die darauf beruhende Rechtspraxis eher behinderr als unterstützt werden«!'. 

Für die Selbstverwaltungswinschaft erscheint das bürgerliche Recht wie eine 

Krücke, die ihnen elUe Form des Existierens ennöglich.t, ohne allerdings den 
Charakter einer Krücke - die Behinderung der Bewegungsfreiheit - je zu verlie­

ren. 

IV Wer soll das alles ändem?'J° 

Der empirische und theoretische Befund wirft die frage auf , wIe - unter dem 
Aspekt der geschildercen Scatusprobleme und scinen Auswirkungen auf das Demo­
kratieprinzip - eine widerspruchsfreie Verfassung zu konzipieren ist. Stilisiert man 

die Sclbstverwalter zu typischen Umernehmern oder Selbständigen und weisl ihnen 

einen verbindlichen Platz im bestehenden Gesellschaftsrechx zu, um somit einen 
Dispens vom ArbeitS- und Sozi2lrecht zu eneilell, wird dies weder dem Erschei­

nungsbild noch dem politischen Wollen der Selbstverwaltung gerecht. Die wirt­
schaftliche Situation der SelbslverwaJcer liegt vielfach kränkelnd uncer dem Niveau 

g6 LAG Berlin Az.' 11 S, 80196. 
S7 Neuling, l. >.0., S. 1'7. 
8S Engels, f .. M.rxlEngeis Werke 3d. 21, Bcrlin '97', S. )02. 

89 So ~us{lIhrlich d"rgestellt VOn J-Joland. A .. In' J-Jöl.nd/D'iVllerIG ess-ner, Rtchtlichc, >!,"ucrlich<, ,ozla.le 
und admlnJSlr.Hlve Hmdern",. fur die En]Wlck lung örtlicher ß eschä,fugung,mluallvcn, EG-Dokument. 
Luumburg. 1986. Bd. I, S. I If. 

90 In Anlehnung an Huber, J .. (Fn. 6). 
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vergleichbarer Arbeitnehmer. Den landläufigen Vorstellungen eines Unternehmer­

einkommens entspricht diese Lage nicht. Bleibt die Schaffung erträglicher E,inkom­
menssär"e eine der Zielsetzungen der Selbstverwaltungswirtschaft, so ist damit 
jedoch keine - was sich als Kennzeichen bürgerlicher Ökonomie beschreiben läßt -

unenneßliche Profitmaximierung gemeint. Die Selbstverwaltung hat sich dem Ko­

stendcckungsprinzip verschrieben~'. in dem Einkommenshöchstgrenzen für den 
einzelnen Selbstverwalter festgelegt werden, die praktisch noch nicht erreicht, 
insgesamt aber cinem weiteren Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem rradierten 
U mcrnehmerdasein gleichkommen. 

Ist mit Hilfe der rechrsdogmatischen Mine! der einzelne Seihst verwalter unter den 

Arbcimehmerbegriff zu subsumieren, verfehlt auch dieses Vorgehen die Intention 

des Selbstverwalrungsmodells, weil sie konzeptionell die Aufhebung des Wider­
spruchs zwischen Kapital und Arbeit intendiert. Die ökonomische Übermacht des 

Kapitals. die den Arbeitnehmer mit seiner gan;zen Persönlichkeit der Gewalt des 
Lohnherrn unterwirft9' und bedingungslosen Gehorsam verlangt, soll durch demo­
kratische Entscheidungsstrukturen in allen Angelegenheiten des Betriebes und der 

Arbeitsbeziehungen aufgehoben werden. Wer auf diese Art seine Interessen gleich­
berechtigt einbringen kann, brauche keinen Betriebsrat, der diese Aufgabe stellver­

tretend wahrnimmt. 
Die Kollektivisten der Selbstverwaltung passen nicht in das gängige Bild des 
Kapitaleigners, der seine Heimat im Gesellschaflsreeht findet. Sie lassen sich 
ebensowenig in die Begrifnichkeir des Arbeitnehmers mit seinen zwingenden 
Rechtsfolgen einpassen. Sie stchen zwischen diesen divergierenden Positionen; ein 
Zustand, auf den die herrschende Rechtsordnung nicht vorbercitct isc. 
Trotz der Statusprobleme sind Wege aufzuzeigen, die dem weiteren Agieren der 
Selbstverwaltungswirtschaft Erleichterungen verschaffen. Ansätze dazu hicren das 

Sozialversicherungsrecht und das GenossenschaftsreclH. Die ökonomische Lage der 
Selbstverwaltungswinschaft rechtfertigt es, dem Bedürfnis der Sclbstverw~lter 

nachzukommen und sie in die Solidargemeinsehaft der Einkommensschwachen, das 
Sozialversicherungssystem, aufzunehmen. 
Höland hat hierfür z.wei Lösungen entwickelt. Die Vorschrift des § 7 Ahs. , SGB IV 
ließe sich um den Satz erweitern: -Als Beschäftigung gill auch die Tatigkeit in einem 

selbstverwalteten Betrieb«. Der zweite Weg wäre die begriffliche Aufnalune der 
Selbstverwaltung in § r ~ SGB IV (Definitionskaralog der Hausgewerbetreibenden, 
Heimarbeiter und Zwischenmeister) mie entsprechender Bewgnahme bei den jewei­
ligen Versicherungspflichten in der R VQ91 . 

Das Genossenschafcsgesetz als historischer Vorläufer der Selbstverwaltungsidee 
könnte im Wege einer »kleinen Genossenschafcsnovellc«9~ die Voraussetzungen 
bieten, cin annähernd widerspruchsfreies Handeln der Genossen zu erreichen. Als 
Zielvorgaben müßte eine Novellierung des Genossenschafrsrechrs folgende Punkte 
bei nhalten: 

vereinfachter Zugang zur Rechtsform der Genossenschaft im Hinblick auf die 
Prüfgutachren der Genossenschafrsverbände, der Mindestmitgliederzahl und der 
Fluktuation der Genossen, 

91 Vgl. Kuck , M .. Neue fin.n7.,erungsstrawg'cn {ur ,dbsrvorwlhclc Rcltlcbr. Fr:tJ\kfurt/New York, 1985. 
S . l}. 

9' Menge •• A .• DA< bürgerliche Rechl und die b<SlIzlosen Volkskl15sen, Tub,ngen 197'. S. ,68 . 
9} Vgl. Höbnd, A., ln: ZERP (Fn . ß4). Abhinglgl<eH und Sdbsrvuwaltung - eln'ge Gehv<fSuch. auf 

~rbel"rechtlichcm Neuhnd. Bremen 1986. S. 1 H . 
94 Ein unveröf(endich,er En,wurf eme. GC'<lzes; ~ur Änderung des GCl\ossc/lsch.fugcseI7.cs liegl h'er/,u 

von R~clSch. M. In Zusammcmrbc" mll der BundeSl~gs(..,kllon der Grünen vor. 
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- Demokratisierung der Genossenschaft durch Schwächung der eigenveranrwortli­
ehen Leitungsmacht des Vorse;mdes lugunsten einer stärkeren Generalversamm­
lung, 

- ausdrückliche Festlegungen zum Geleungsbereich arbeitsrechtlicher Vorschriften, 
wobei insbesondere daran zu denken wäre, den Personen-, Gesundheics- und 

Persönlichkeitsschutz als zwingende Schutznormen in das Genossenschaftsgesetz 
auflunehmcn91 . 

Die genannten Anhaltspunkte geselzgeberischer Reforrnperspektiven können dem 
Selbstverwaltungsmodc)l nicht hier und heute zum vollständigen Durchbruch ver­
helfen. Dies ist aus der eigenen Sicht der Selbscvcrwaltung auch offensichtlich nicht 

nötig. Nicht die Veränderung der gesamten Gesellschaft wird in direkter Form 
angestrebt, -sondern die Bildung von Brückenköpfen, von Panisanen-Nestern der 
Emanzipation, die neues Gewebe bilden, Kerne einer Subkultur, die Metastasen 
produziert, mit denen nach und n~ch der ganze Organismus >zersetzt, also erneuert 
wird«96 

. 

.9l Zur Arbwsle!S,ung der GcselJsch.fter so . uch : LOnlz., K.-G., Die Mitorbw UnIemehmen,bele,hgter, 
KOn$lan2 198 J, S. 1'9· 

96 GizyckJ, H., lJ1: Schwendler. R. (Hg.), Die Muhen der Berge, Munchen 1986. S. p. 
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